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Aus architektonischen, aber auch
aus psychologischen Erwägungen
ist es wünschenswert, sogenannte
Brandschutzabschnitte nicht unbe-
dingt als solche in Erscheinung
treten zu lassen. Anforderungen an
den Brandschutz sollen deshalb
aus Sicht des Bau-Ästheten keinen
Einfluß auf das äußere Erschei-
nungsbild eines Bauwerkes neh-
men.

Zusatznutzen ohne Abstriche in der
Optik eines Gebäudes will der Ham-
burger Systemanbieter Hartmann mit
den „Sysfire“-Brandschutzfassaden lie-
fern. Vorteilhaft ist hierbei die opti-
sche Anlehnung an die „Systherm“-
Fassadensysteme mit 52 mm und
60 mm Ansichtsbreite. So kann über
Brandschutzabschnitte hinweg stilvolle
Architektur ohne optischen Bruch
ausgeführt werden. Die „Sysfire“-
Brandschutzfassaden sind so konstru-
iert, daß die Brandschutzfunktion
nicht mit den schlanken Ansichts-
breiten kollidiert. 

Brandschutzfassade
Die Brandschutzkomponenten des
Systems sind in das Innenleben der
Konstruktion verlagert. In den Hohl-
kammern der Pfosten- und Riegelpro-
file werden Rechteck-Rohrprofile aus
Aluminium nicht sichtbar verschraubt.
Die Rohre sind an ihren freiliegenden
Flanken mit nicht brennbaren Silikat-
Brandschutzplatten beplankt. Diese
Technologie ist patentrechtlich ge-
schützt.

Bei einer Beeinträchtigung der Pfo-
sten-Riegel-Struktur durch Brandein-
wirkung übernehmen diese Rechteck-
rohre aus Aluminium die Tragfunk-
tion und gewährleisten die Stand-
sicherheit der Fassade. Auch die
Silikatstreifen auf der Wetterseite der
Konstruktion sind ohne Abweichung
von den gewohnt schlanken Ansichts-
breiten unter den Deckprofilen ver-
borgen.

Sämtliche Vorteile des Werkstoffes
Aluminium – insbesondere die Mög-
lichkeiten dekorativer Oberflächenge-

staltung – bleiben dem Planer in vol-
lem Umfang erhalten.

Durch diese, im Grunde einfachen
Maßnahmen können die „Systherm-
Fassade 52 / 52 E“ mit 52 mm An-
sichtsbreite und die „Systherm-Fassa-
de 60 / 60 E“ mit 60 mm Ansichts-
breite zu sicheren F 30 Brandschutz-
systemen der „Sysfire“- Familie
aufgerüstet werden. 

Die Brandschutzfassade wird für
vorgehängte Konstruktionen als „Sys-
fire FKV 30“ und für zwischen den
Geschoßdecken montierte Version als
„Sysfire FKE 30“ angeboten. Bei der
vorgehängten und bei der eingebauten
Brandschutzfassade beträgt der maxi-
male Abstand zwischen den Befesti-
gungspunkten 5000 mm. Dies ist ein
Spitzenwert unter den auf dem Markt
befindlichen Systemen. In der mögli-
chen Breite finden diese Systeme kei-
ne Beschränkungen. Größtmögliche
planerische Freiheit ist somit gegeben.

Das System „Systherm FKV“ gehört
zu den ersten Brandschutzsystemen,
die für die Verwendung im Außenbe-
reich bauaufsichtlich zugelassen sind. 

Die beiden „Sysfire“-Brandschutz-
verglasungen sind durch das Deutsche
Institut für Bautechnik bauaufsichtlich
zugelassen und nach DIN 4102-13 in
Feuerwiderstandsklasse F 30 eingeord-
net.

Flexibilität in der Planung ist auch beim Brandschutz Trumpf

Sicherheit in Glas und Aluminium

Brandschutzfassade „Sysfire FKE/FKV 30“
– Vertikalfassade mit Promaglas 30, Typ 6
– Glasdicke 29 mm, Falzbreite 35 mm

Brandschutztür
„Sysfire TK 30-1(2)“
– Türrahmen, Tür-
flügel-Bandbereich
mit Promaglas 30
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Brandschutztür

Um eine Aluminium-Brand-
schutztür der Feuerwider-
standsklasse T30 nach DIN
4102-5 handelt es sich bei
dem System „Sysfire TK30-
1(2)“. Mit dem wärmege-
dämmten System lassen sich
ein- und zweiflügelige
Türen mit oder ohne Ober-
licht oder Seitenteil herstel-
len. Die Ganzaluminium-
Konstruktion kommt ohne
sichtbare Verschraubung
und ohne Deckprofile aus.
Auch bei großen Scheiben
sind keine zusätzlichen
Stahlkomponenten notwen-
dig. Das System besteht aus
identischen inneren und
äußeren Profilpaketen, die
sich durch eine Klipsverbin-
dung zu fertigen Rahmen-
bzw. Flügelprofilen verbin-
den lassen. Die Profile ste-
hen dem Verarbeiter im
Fertigverbund als Komplett-
profil zur Verfügung.

Die Systemprofile werden
im Inneren der Konstruktion
mit Silikat-Brandschutzplat-
ten beplankt und erreichen
durch diese Maßnahme die
Feuerwiderstandsklasse T30.
Bei den Silikatplatten han-
delt es sich um Rechteck-
platten, die durch ihre Ein-
bausituation keine spezielle
Profilierung benötigen. Zu-
schnitt und Montage kön-
nen somit problemlos und
zeitsparend erfolgen. Glas-
falzräume und Anschlagfalz
werden durch Intumeszenz-
Streifen geschützt, die im
Brandfall aufschäumen und
die Konstruktion in diesen
Bereichen abschotten.

Die Brandschutzbeplan-
kung, die im Inneren der
Konstruktion jeweils am
äußeren und inneren Alu-
miniumprofil des Rahmens
bzw. Flügels vernietet ist,
stellt gleichzeitig die dop-
pelte Wärmedämmzone des
Systems dar.

Die Fertigung der „Sysfire
TK30-1(2)“- Brandschutztür
kann der Verarbeiter pro-
blemlos und vor allem zeit-

sparend vornehmen. Bezieht
er die Profile als Bausatz,
sind die Dämmplatten mit
den Aluminium-Klipsprofi-
len verklebt. In einem Ar-
beitsgang werden die äuße-
ren beschichteten Alumini-
umprofile angenietet. Die
Vernietung erfolgt von der
Seite der Aluminium-Klips-
profile im Inneren der Kon-
struktion und bleibt dem
Betrachter verborgen. Durch
das Vorlochen sämtlicher
Profile entfallen langwieri-
ge Bohrarbeiten. Zweifarbi-
ge Brandschutztüren lassen
sich somit leicht ausführen.
Bezieht der Verarbeiter
Komplettprofile, können
diese unproblematisch an-
odisiert oder pulverbe-
schichtet werden.

Es ist nicht notwendig,
nachträglich Brandschutz-
platten in Profilhohlräume
einzuschieben; die Brand-
schutzmaßnahmen erfolgen
ausschließlich im werkseitig
erstellten Fertigverbund. Der
Fertigverbund hat für den
Verarbeiter wesentliche Vor-
teile. Die Dämmplatten kön-
nen bei dieser Montageart
exakt positioniert und
lückenlos sicher befestigt
werden. Durch die Trennung
der Dämmebene von der
Verbinderebene ist eine um-
laufende Fixierung der
Dämmplatten sichergestellt.
Die Nachteile, die ein nach-
trägliches Einbringen von
Dämmplatten mit sich brin-
gen kann, wie beispielswei-
se Unterbrechung der
Dämmebene durch Eckwin-
kel, lassen sich somit aus-
schließen. ❏
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